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einer Fachcommission von Technikern und hervorragenden Juristen zur
Begutachtung vorgelegt. Die Fachcommission billigte im Princip den

Entwurf, worauf derselbe in neuer Fassung als bundesräthlicher Entwurf
sammt Botschaft an die Legislative zur Erledigung übergeben wurde.

Dem Entwurf des Bundesrathes wurden seitens des National-
rathes nur Abänderungen mehr redactioneller Natur entgegengestellt und

es behält sich der Redner vor, nach Besprechung des bundesräthlichen
Entwurfes auf die nationalräthlichen Abänderungen zurückzukommen.

Das neue Patentgesetz in seinem Entwürfe zerfällt in 4 grössere
Abtheilungen : 1. Allgemeine Bestimmungen ; 2. Anmeldung und

Ertheilung der Patente ; 3. Von der Nachahmung und 4. Verschiedenes
und Schlussbestimmungen.

Referent weist darauf hin, dass bei den Patentgesetzgebungen
2 Hauptsysteme vorherrschen, es sind dies das System der reinen

Anmeldung und das der Vorprüfung. Diese 2 Systeme sind hauptsächlich
repräsentirt durch die in Frankreich und America bestehenden
Gesetzgebungen. Bei Feststellung des schweizerischen Patentgesetzes wurde
ein System geschaffen, bestehend aus der Combination des Anmeldesystems

verbunden mit Vorprüfung, aber unverbindlicher Natur. Das

System der reinen Anmeldung lässt den Erfinder über die Neuheit seiner

Erfindung¦ im Unklaren, während das System der reinen Vorprüfung
wegen der leicht entstehenden Ungerechtigkeiten gegen den Erfinder
Schwierigkeiten darbietet. Das Schweiz. Patentamt soll consultativ

wirken, wobei dem Patent-Anmelder freigestellt ist, die Anmeldung
aufrecht zu erhalten oder zurückzuziehen. Das Patentamt kann keine
Garantie der Neuheit übernehmen, auch wenn das Patent ertheilt ist.

Das Schweiz. Patent-Gesetz beruht in Folge eines bezüglichen
Paragraphen der Schweiz. Verfassung auf dem Umstand, dass nur solche

Objecte patentirbar sind, die durch Modelle dargestellt sind.
Nachdem der Referent die Art des Patentsystems und die Modellfrage

als Cardinalpunkte des Schweiz. Gesetzes hervorgehoben, tritt
er in detaillirter Weise auf die nennenswerthen einzelnen weitern

Bestimmungen des Gesetzes ein.

I. Allgemeine Bestimmungen. Bezüglich der Beschränkung
der Patentfähigkeit wird hervorgehoben, dass solche Erfindungen, die

in der „Schweiz" Offenkundigkeit erlangt haben, nicht als neu gelten,
ferner, dass nur gewerblichen Zwecken dienende Erfindungen patentirbar
sind und dass die Wirkung eines Patentes sich nicht auf Diejenigen
bezieht, welche zur Zeit der Anmeldung die Erfindung bereits benutzt

haben, ähnlich der deutschen Gesetzesbestimmung.
Das Patent unterliegt den privatrechtlichen Bestimmungen über

das bewegliche Eigenthum.
Die Patenttaxen sind möglichst niedrig gestellt, um auch dem

weniger Bemittelten die Erlangung des Patent-Schutzes zu ermöglichen.
Patentgebühren : Anmeldetaxe 20 Fr., I. Jahrestaxe 20 Fr.,

II. Jahrestaxe 30 Fr. u. s. f., progressiv. Die Gebühren für ein Zusatzpatent

kosten 20 Fr.
Die Ausübungsbestimmungen schreiben 3 Jahre vor vom Datum

der Anmeldung an.
Die Art. 8 und 9 behandeln die Anmeldung und die Ursachen

des Verfalls. Art. 10 schreibt vor, um rechtliche Erledigungen zu

fördern, dass auswärtige Patent-Gesuchsteller in der Schweiz Vertreter
zu bestellen haben.

Am Schlüsse dieses Hauptabschnittes finden wir die Behandlung
des Licenz- und Expropriationszwangs vorgesehen. Für civilrechtliche

Klagen hat jeder Canton eine einzige Instanz zu bestimmen, und von
da ist nur eine Bundesgerichts-Appellation möglich.

Der II. Theil des Gesetzes behandelt die Capitel der

Anwendung und Ertheilung der Patente. Dem Gesuch sind die

Beschreibungen, Zeichnungen und das Modell des erfundenen Gegenstandes

einzureichen. Die Modellhinterlegung ist für gewisse Classen obligatorisch

wie dies auch in Deutschland und America der Fall ist. Die
Gesuchsunterlagen sind in deutscher oder französischer Sprache
einzureichen. Referent weist dann noch auf die im Gesetz enthaltenen
Bestimmungen des provisorischen Patentes hin, welches den Personen
ertheilt wird, welche die Modelldarstellung noch nicht leisten können und
doch auf 3 Jahre Priorität für ihre Erfindungen, aber ohne Klagrecht,
bis zur Einreichung des Modells gemessen können, bis zur Ertheilung
des definitiven Patentes.

Die Publicationen des Patent-Amtes werden den höheren Gerichten,

Lehranstalten und Gewerbemuseen gratis zugestellt. Ein Austausch
mit ausländischen Patent-Aemtern ist vorgesehen.

Der III. Theil handelt über Nachahmungen. Diese können
auf dem Wege des Civil- oder Strafprocesses belangt werden. Wissentliche

Nachahmungen werden bis auf 3000 Fr. bestraft, während die
fahrlässige Nachahmung nur auf civilrechtliche Weise verfolgt werden
kann. Das Klagerecht verjährt nach zwei Jahren. Rechtswidrige
Bezeichnung eines Gegenstandes wird bis auf 500 Fr. bestraft. Die Bussen
fliessen in die Cantonalcassen.

IV. Theil Schlussbestimtftungen behandeln hauptsächlich die
Bestimmungen die Patentunion betreffend.

Einem patentirbaren Erzeugnisse wird ein Prioritätsrecht von
sieben -Monaten gewährt.

Die cantonalen Bestimmungen bez. Patente, wie z. B. im Canton
Solothurn, werden für die Zukunft durch das neue Patentgesetz
aufgehoben. Die bisherigen cantonalen Patente haben für die ertheilte Dauer
nur für das betreffende cantonale Gebiet ihre Gültigkeit.

Die aus den Patentgebühren überschüssigen Gelder werden
meistens zu Nachforschungsarbeiten des Patent-Amtes verwendet.

Aus dem Entwurf des Nationalrathes geht wie bereits angedeutet
und wie nun nachgewiesen wird, hervor, dass derselbe dem
bundesräthlichen Entwürfe den gleichen Character belassen und meistens nur
redactionelle Aenderungen vorgenommen hat. Sämmtliche drei
Landessprachen sollen nach den Beschlüssen des Nationalrathes für die
Gesuche angewandt ^werden können.

Die eigentliche Fachcommission hat in ca. sechs Sitzungen die
einzelnen Fragen gründlich erörtert und es sind die gefahrdrohenden
Klippen möglichst vermieden worden, um das Gesets dem Volke so
annehmbar als möglich zu gestalten.

Herr Bundesrichter Morel sprach am Schlüsse der Berathungen
der Fachcommission die Ueberzeugung aus, dass der Gesetzesentwurf,
wie er nun vorliege, den Bestimmungen unserer Verfassung
entspreche.

Referent schliesst mit der ausgesprochenen Hoffnung, dass das
Gesetz den Erwartungen und der hierauf verwendeten Arbeit entspreche
unserer Industrie und Gewerbe zu Nutzen komme und unserem Vaterlande

zum Segen gereiche. p. L.

Gesellschaft ehemaliger Studirender
der eidgenössischen polytechnischen Schule ~« Zürich.

Stellenvermittelung.
Gesucht: Ein jüngerer Ingenieur, Schweizer oder Franzose, mit

etwelcher Praxis und Kenntniss der deutschen, französischen und womöglich

englischen Sprache, in eine Papierfabrik Frankreichs. (546)
Gesucht: Ein technisch gebildeter Angestellter, der deutschen,

französischen und englischen Sprache mächtig, in ein Exportgeschäft
Englands. (547)

Gesucht: Ein jüngerer Ingenieur für Wasserbauten und
Flusscorrectionen. f548)

Auskunft ertheilt Der Secretar: H. Paur, Ingenieur,
Bahnhofstrasse-Münzplatz 4, Zürich.

Submissions-Anzeiger.
GegenstandStelle OrtTermin

Bestuhlung der katholisch-apostolischen Capelle.
Erneuerung des Verputzes etc. an der Wasserkirche und am Helmhaus.
Wildbachverbauung in Haslen. Veranschlagt zu 42 000 Fr.
Spengler-, Schmied-, Glaser-, Schreiner-, Maler- und Parquet-Arbeiten für das

grosse Schulhaus an der Hohl- und Brauerstrasse.

Bodenbelag, decorative Schmiede- und Schreinerarbeiten, Glasmalerarbeit fur den
Kirchenbau Neuenhof-Killwangen.

Herstellung einer Wasserleitnng von ca. 142 m Länge.
Maurer-, Steinhauer- und Zimmermannsarbeit fur den Neubau der Marienkirche.
Schlosserarbeiten für den Neubau der St. Johannschule.
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